
Die sozialistische Staatsmacht verleiht die
sem Wesenszug des Interesses der Arbeiter
klasse in der Innen- wie in der Außenpolitik 
Ausdruck.

Die allseitige Annäherung der sozialisti
schen Staaten, die in besonderem Maße 
durch die sozialistische ökonomische Inte
gration gefördert wird, läßt die gemein
samen Züge der Staatsbürgerschaften immer 
deutlicher werden. Dazu tragen nicht zuletzt 
auch die zunehmende Begegnung der Men
schen bei der gemeinsamen Lösung von 
Aufgaben und die damit einhergehenden 
zahlreichen persönlichen Kontakte bei. Der 
inhaltliche Annäherungsprozeß vollzieht sich 
in spezifischen nationalen Formen der 
Staatsbürgerschaft und zeigt sich nicht etwa 
primär in gleichlautend formulierten Rech
ten und Pflichten der Bürger. Charakteri
stisch sind vielmehr die gemeinsamen 
Rechtsprinzipien, von denen sich die soziali
stischen Staaten bei der Gestaltung der ge
sellschaftlichen Beziehungen leiten lassen. 
So verschieden z. B. die Formen auch sind, 
durch die die Bürger an der Leitung und 
Planung in den einzelnen sozialistischen 
Staaten teilnehmen, steht doch überall das 
Mitgestaltungsrecht im Zentrum der staats
bürgerlichen Rechte und Verantwortung.

Der Internationalismus, der das Wesen 
und die gesamte Politik der sozialistischen 
Staaten kennzeichnet, berührt die Bürger 
unmittelbar. Sie haben direkten Anteil an 
den Ergebnissen dieser Politik und tragen 
selbst zu ihrer Verwirklichung bei. Die wach
sende Zusammenarbeit und Verflechtung der 
sozialistischen Staaten erweitert auch den 
Verantwortungsbereich des einzelnen Bür
gers, weil sein Handeln z. B. unter den 
Bedingungen der Kooperation über den 
nationalen Rahmen hinaus wirkt. Es mehren 
sich die Faktoren, die den einzelnen Bürger 
direkt veranlassen, seine staatsbürgerlichen 
Rechte und Pflichten aus der Sicht der 
Erfordernisse der sozialistischen Staatenge
meinschaft wahrzunehmen. Das tritt beson
ders deutlich bei der Mitwirkung an 
Leitungs- und Planungsprozessen hervor, die 
auf Projekte der ökonomischen Integration 
gerichtet sind. Aus arbeitsteilig übernomme
nen Aufgaben im Rahmen des RGW 
erwächst nicht nur den Staaten und Wirt
schaftsorganisationen, sondern auch den an 
ihrer Lösung beteiligten Werktätigen eine

besonders hohe Verantwortung. Es liegt im 
internationalistischen Wesen der sozialisti
schen Staats- und Rechtsordnung der DDR 
begründet, daß der DDR-Bürger auch den 
Erfordernissen der sozialistischen Staaten
gemeinschaft entspricht, wenn er seine 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten voll 
wahrnimmt.

In der sozialistischen Staatsbürgerschaft 
vereinigen sich sozialistischer Patriotismus 
und proletarischer Internationalismus. Die 
Erkenntnis dieser Einheit wirkt als bedeut
same Motivation und Triebkraft staatsbür
gerlichen Verhaltens.

Aus all dem ergibt sich, daß die Staats
bürgerschaft in den Beziehungen der sozia
listischen Staaten nicht in erster Linie eine 
abgrenzende Funktion erfüllen kann. Die 
sich in der Staatsbürgerschaft ausdrückende 
enge Verknüpfung einer Person mit einem 
bestimmten sozialistischen Staat bedeutet 
keinesfalls, in dem Bürger des anderen 
sozialistischen Staates nur den Ausländer, 
den Fremden, zu sehen. Die sozialistischen 
Staatsbürgerschaften sind vielmehr durch 
brüderliche Freundschaft und sozialistische 
Gemeinschaftlichkeit bestimmt. Sie fördern 
den Annäherungsprozeß zwischen den sozia
listischen Staaten und ihren Völkern, der mit 
dem weiteren Aufblühen der sozialistischen 
nationalen Staatlichkeit, Lebensweise und 
Kultur einhergeht.

5.2.
Entstehung und Entwicklung 
der DDR-Staatsbürgerschaft

Zwischen Staat und Staatsbürgerschaft 
besteht ein elementarer Zusammenhang. So
fern ein Staat entsteht, bildet sich auch seine _ 
Staatsbürgerschaft heraus. Hat sich ein Staat 
konstituiert, ist damit seine Bürgerschaft 
gegeben. Es ist also nicht ein formeller juri
stischer Akt, z. B. ein entsprechendes Gesetz, 
der eine Staatsbürgerschaft entstehen läßt. 
Konstitutiv wirkt allein die Staatsbildung. 
Die Staatsbürgerschaft der DDR ist folglich 
am 7. Oktober 1949 entstanden. Auf diese 
Tatsache nimmt das Staatsbürgerschaftsge
setz vom 20. Februar 1967 (GBl. I 1967 Nr. 2 
S. 3) in seiner Präambel Bezug. Das bis dahin 
noch teilweise geltende Reichs- und Staats
angehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913 hatte 
keinerlei Bedeutung für das Entstehen der
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